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zu 4Am IJ 

"Teilt das Bundesministerium für öffentfiche Wirtschaft und Verkehr die Rechtsauffassung der 
verkehrsrechtlichen Abteilung des Innenministeriums, daß nach dem Kraftfahrgesetz die Verwendung 
von Abblendlicht am Tag durch Autos nicht nur unzul8ssig, sondern auch strafbar ist? 

Wenn nein, wie begründen Sie dies? 

Wenn ja, bis wann werden Sie dem Nationalrat eine Novelle zum KFG zuleiten, die diesen rechtlich 
unhaltbaren Zustand möglichst rasch saniert?" 

Die zitierte Rechtsauffassung, die wohl mehr einem einzelnen Mitarbeiter des 

Bundesministeriums für Inneres als dem gesamten Innenressort zuzuordnen ist, wird 

von meinem Ressort nicht geteilt. 

Nach Ansicht des Bundesministeriums für öffentliche Wirtschaft und Verkehr stellt die 

Verwendung v.on Abblendlicht am Tag keinen Verstoß gegen kraftfahrrechtliche 

Bestimmungen dar. Die einschlägige Bestimmung des Kraftfahrgesetzes (§ 99 -

Beleuchtung) steht der Verwendung von Abblendlicht durch Kraftwagen bei Tag nicht 

entgegen, weil 

- § 99 KFG 1967 nur das Verhalten bei Dämmerung, Dunkelheit oder Nebel oder 

ähnlichen Witterungen regelt, 
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- dieses Verhalten nicht als "optisches Warnzeichen" gemaß § 100 KFG 1967 

gedeutet werden kann und 

- § 105 Abs. 8 KFG 1967 nur das Verhalten beim Abschleppen eines Kraftfahrzeuges 

regelt und diese Bestimmung nicht ohne weiteres auf andere Verhaltensweisen an­

gewendet werden kann. 

Weiters darf ich noch anmerken, daß das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft 

und Verkehr seine Rechtsansicht mit Erlaß vom 3.2.1993, Z/. 179.713/1-117-93, den 

Herren Landeshauptmannern - die zur Vol/ziehung des KFG 1967 im Bereich der 

Lander zustandig sind - mitgeteilt hat. Eine Ablichtung des Erlasses ist der 

Anfragebeantwortung beigeschlossen. 

Beilage 

1993 
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. 
REPUBLIK ÖSTERREICH 
Bundesministerium für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr 

Zl. 179.713/1-I/7/93 

An all e 

Herren Landeshauptmänner 

L 

A·1031 WlOn, RadetzkyStraße 2 
Teletex (232)3221155 bmoYN' 
Telex 61 3221155 bmoYN 
Telex 132 481 stNl<a (Straßerwel1<ehf) 
Telefax (0222) 713 03 26 
Telefax (0222) 71t 62/9498 (Vel1<ehfspohtik) 
Telefax (0222) 711 62/9154 (Verketvs·Arboitsinspektorat, 
OVA: 0090204 

Dr. Kast 
Sachbearbeiter: 9387 
Tel.: (0222) 71162 OW 

Betre: Verwendung von Abblendlicht' bei Tag 

" r;, . ,: Aus gegebenem Anlaß gibt das Bundesministerium fUr Bffentl1che 
.. \; .~,~: :,,; Wirtschaft und Verkehr bekannt. daß § 99 KFG 1967 der Verwen-

, , dung von Abblendlicht durch Kraftwagen bei Tag nicht entgegen­

steht" weil 

a) § 99 KFG 1967 nur das Verhalten bei Dämmerung. Dunkelheit 

oder Nebel oder ähnlichen Witterungen r~gelt. 

b) dieses Verhalten nicht als "optisches Warnzeichen" gemäß 

§ 100 KFG 1967 gedeutet werden kann und 

c) § 105:Abs. 8 KFG 1967 nur das Verhalten beim Abschleppen 

eines Kraftfahrzeuges regelt und diese Bestimmung nicht 

ohne weiteres auf andere Verhaltensweisen angewendet wer­
den kann. 

Die freiwillige Verwendung von Abblendlicht bei Tag stellt 
.".' 

daher nach Ansicht des Bundesministeriums fUr öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr keinen Verstoß gegen kraftfahrrechtli­

che Bestimmungen dar. 

,j 
I 
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Auf die ausführlichen Darlegungen in der Zeitschrift für Ver­

kehrsrecht. 33. Jahrgang. Heft 2. vom Februar 1966 (Abblend­

licht bei Tag von Dr. Alfred Stratil). wird hingewiesen. Eine 

Ablichtung dieses Artikels liegt bei. 

Beilage 

Für die Richtigkeit 
.der Ausfertigung~ 

Wien. am 3. Februar 1993 

FUr den Bundesminister: 

i.V. K AST 

,- . t;". ..... : 

" 

.. 
.... 

\ 
" 

; 

-i 
" :.; 
:1 

I 
.1 
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,71EH§ CClliIlEJIlB'1r JFÜIRS. VJE IR~JKJEIHIIRS.§ 1R~JE<CJHI1r 
33~Jahrgang februar &988 Heft 2 

~bbtGndl!ch~ IllGI 'il'liilg außer beim Abschleppen, Abblendlicht bei Tag nicht 
Von Dr. AIfrcd StJrntil., Obcrrnt im 8MWV verwendet werden dan. 

2.4.2. Bei diesen überlegungen in davon auu.ucehen, 
1.1. Das Kuratorium fUr Verkehrssicherheit hat such daß § 105 Abs a Kr<» eine Verhaltensnonn ist welche in 

heuer wieder eine Aktion .,Abblendlicht bei Tag" durch- einer bestimmten, im Geseez näher beschrieb:nen Silua­
gefuhrt. Dabei wurde den Autofahrern empfohlen bei «.ion. ein bestimmtes, im Geseu näher beschriebenes 
Tag mit Abblendlicht :tu fahren. Diese Maßnahme die in Verhalten vorschreibt. Deml.ufolge in diese Norm auch 
einigen skandinavischen Lindern bereits vorsduirt!slt Illur auf diese !bestimmte Situation anwendbar. Es kann 
soll nicht unwesentlich :tur Erhöhung der Vemehrssicher- daher weder durch einen Analogie. noch durch einen 
heit beitragen. Um!tehrschluß daraus ein bestimmtes Verhalten (Ur eine 

1.2. Im folgenden wird nun untersuchlt ob ein solches andel!'e Situation &bgeleitet werden. Ein solches hätte der 
Verhalten auf <»rund der einschlägigen Wdahm:chdi- Gesett&ebea- ausdrücklich 1l1onnieren massen. § 105 Abs 8 
ehen Vorschriften ('rlaubt ist oder ob d tegen das Gucez K.(-G !!tann daher auf Situationen, we:che !tein Abschlep­
verstoßt. ' , pen üm Sinne des KFG darstellen, nicht angewendet 

2.1. Die allgemeine Bestimmung dd $60 Abs 3 StVO werden. auch nicht sinngemäß. 
wird durch § 99 KFG näher ausgefohrt. Das1Ihel!' hinaus 2.4..). Die 6$terr Rechtsordnung, so auch das Vef'f.'al­
findea ~ich in § lC? ~ Besc:im~uatea ober optische wngsrechlt geht von dem Grundsaez aus. d~ jedes 
Wam.:tesdiea. Sdiließhcb eau,alten § nos ALs 4 I\!nd a . Verhalten. welches nicht 'lretbown nn. gestatu:t wird. Das 
KFG uioch Regelungen Ohel!' die !8e1euch~ beim Ah- ecgibt sich ua auch aus deo Strafbestimmunge.n des § 134 
schleppen. ". .~. weiche \l\Uf das Zuwiderltaüdeln gegen die Vor- . 

:U. Si 99 KFG !regelt im Detail 'Ml.M AbbKeadlich ßchrifwa des KFG oder der auf Grund des KFG erlasse- . 
~en'lendeo ~ '\:!f'&Ul Fernlicht cin~ezcbaltet ~en d~ Illea Veoolt'daua~en Illntes: Straf~kuon ,stellen. A?ch in 

. aa welchen SiClMluonea ~uagsticht uusrcic:h~ It3l!bd ~tspreda~ng dIeses Grundsaa:.es il$t es rucht &utllsslg. aus 
wann Nebdu:heinwetfer Reuchte8l dflKfea., ~e--e&ne8" ~~ VeroaI~aol'lllll durch Umt:ehrschluß 
gungen betreffen· Such- lUnd Asbeiwcbeia~C8'~ Wnm.- OOe8" A.naiogt~ eua nnderes Verhalten ab:wtetten. Man' 
leuchten mit gelbrotem und blauem lUcht !Md 1?nddeuch- . !!tann d~e8" n~ dem Gebot des § toS Ahs a X<FG !t.ein • 
tea. Dieze Jaestimm~ ~"bea 'i7O&'o mlM·'i:!fdche,~,allg~emezV~derVegweodung",onAhbiendlichtbei .• , 
Bebcht:un; »edeafn.lli &U'~eaden ist Ih~ °LR- 'Tag ~ dea ~ in oenesm !!Wo. Krnftfahn..eug nbge-',·:" 

Im ~'I2Q!efil • ßChlPftM ..,.:.,..!) \LV' • , 

Situationen eine bestimmte Bdeuchwng ~ ßtt. S", "ll"1l'0 vtM""o Ouaesteü. " • • ~ , , 

Il'egeln aber W;e:satI1t nUß' das Vero&~ ~d d; , , '0 !Ein oßOicheß ollbgeleit.eU!ß" Verlxx mJ.re am obrigen auch 
Dämmerung. bei Dtlnkelheit oder Nebel <Xier'\'lenn ces die ' Illldlt!lQ Oe&' S~nonD des § R34 lKFG gededu. da ja an 
'!i~ru.ng sonst erforoert. Lediglich Ilünsichdida der di~ fall aicht g~en eine Vonch.rift des KfG verno­
eanspungen Krafträder findet sich die Anordnungo daß Ben WIrd. 
Während. des F~n.li stets Abblendlicht:w ~erwenden äst" 2.4.4. Xntexpretiert m~ § ~ OS Abs 8 KFG schließlich 
sofern nIcht Fernlicht oder NebdschCÜX'\'le&'er :w !benOt- I1teleologüch. SO ergibt zich volle Übereinstimmung dieur 
un sind: Dan.~ ergibt sich abel!' &WeifeW'rei. daß § 99 Nol'lllll mit dem prop~erten Verhalten. Der SiM deI!' 
lKfG \!teIne Aussage Ober die Verwendung der !8deuch- Bestimmung han ja mur 'dann t esehen werden. das 
wngseiorichwngen. insb auch des Abblendlichtes duB'Ch nbKhl~peOOe .\Fahneug den anderen. vor' allem den 
Kraftwagen bei Tag trifft. . • entgegenkommenden lFahneugen besonders deutlich er-

2.3. Kraftfa.hrzeuge. außer M~torfahrTllder mUssen kennbar zu machen. Genau darauf zielt aber auch die 
mit mindestens einer Vorrichtung zum Ahg;ben von Maßnahme.beiTagmitAbbiendlicht:tufahrcn.Zusätzli­
optischen Wa.nu.eichen ausgerUStet sein (§ 22 Abs 2 ehe ~inweise auf das abschleppende Fahneug, wie :tB 
KFG). Gem § 100 KFG dorfen als optische W~ichen deuca terint~ Geschwindigkeit, Bind fOr den Gegen­
nur kurze ~link..u:ichen mit dieser Vomchtung abgegeben verkehr - und nur dieser nimmt ja das Abblendlicht des 
werden. DIe Bestimmungen des § 99 Ab:; ~ bis S «1bea- die oZugfa1uuugeso wahr - nicht ""on Belang. Solche 'Hin­
Verwendung von Fern- und Abblendlicht gelteQ auch äo '\'leise ~ ~a- allem fOr den lFolgeverltehr ""on ~eu­
diesem Fall. Da hier von okunen Blinkzeichena die Rede wog. oodaß ehestens die lE.rltlubnis &um Einschalten der 
ist. !tann die dauernde Verwendung von Abblendlicht bei Alannbiinkanlage auch während der .\Fahrt im Gesetz 
Tag nicht unter den Begriff "oposches Warnuichen" gem vorzusehen wäre. 
S 100 Kf-G lIubsumiert werden. 3. Zusammengefaßt !tann daher gesagt werden: 

2.4.1. Beim Abschleppen von Krafd'ahrzeugen muß Die Verwendung von Abblendlicht durch Kraftwagen 
der Lenker jed~n(alls Abblendlicht verwenden (§ 105 bei Tag verstößt nicht gegen das KFG, weil 
Abs 8 ~~. DIese Bestimmung ist 50hin die einüge a) § 99 K.fG nur das Verhalten bei Dämmerung, 
Vors~nft Im KFG, welche die Verwendung ~n Ab. Dunkelheit oder Nebel oder ahnlichen Witterungsbedin· 
blendltcht auch bei Tag zwingend vorschreibt. Es stellt gungen iiegelt; 
sich daher die Frage, ob aus dieser Verhaltensnonn b} dieses Verhalten nicht als "optisches Wamzeichen

c 

abgeleitet werden kann, daß in anderen Situationen, gem § 100 KFG gedeutet werden kann und 
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He~n Grundtner, ituhender Verkehr ZVR 1988 

c) § ROS Abs 8 Kf<ä nur das Verhalten beim Abschlep. 
pen eines KrafcIahneuges Il\egeh und diese Bestimmung 
nicht ohne weileres auf andere Verhaltensweisen ange­
wendel werden kann. 

Es äst daher erlaubt, bei Tag mil Abblendlichl &t! 

fahren. 

RllBhlSndsG" Vsrnshi' 
Von Dr.lH~ CI1'!!Cdt&U 

.lies! tkrn Gtbiet Jeg ~ Vemebn luJI die 
Sprnthpraxi, tkr Hod,'lgerW;te DR dai Imte.J JaAvrm 
aC4! Gnmd kr ~~ del I(ft. V4'r&elm cmd tkr 
u.fili, wrb~ /'amrsC4frifUJl stetig li:C4gfflOfii~ 
Du At$/or l!ItnelCht die6e JrdikalC4r 8C1 4'f/tUS4'f3" die 
RechtJuge bt~ tkR kruit Mube.ulm Hsltewrbo~ 
li:C4 skiuierm C1nJ UhFgtwfKhl4ge XC1 cmterbVllitm. 

Xnhahsvuz.eichnis 

lL ~emeiaes 
lIL "lBezchiJderÜsa Halce- und lP~ . 

m. llinlc.ea in .,lro'eicu SpwP . 

·XV. !Oie Halce- und PamveBboCll: des $24 Abs R Xie Ib 
v. Scbu~e,e • 

vx. $-Mecu-Betdc:h 
W. llinlr.estellenbuäch .• 
wx. llinJ~ ou~ HaupdM~ äm ORSf6ebiE'\l 

or:. ll)1lll HnJce- ~d f~ <tles ~ ::t4 .Abß n ßi~ ~ 
X. llinlLfo uad K'adtvetbct ou~ Vo~ au~ 

desOnsgebietes . 
XL llinlce-- wad l?~ Ma INß~ 

XlI. llinJC@- i!!ad l?~ ätm Wo~ . 
xm. Sunßea ililr O~ .. 
:JaV. 101lll Hnlce- t!&1Ki l?~ <des ~ ::t4 .Abß n Ilit ~ • 
XV. lOillll?~ <J'01i' &us· t!&nd Gruadsalcbeia§'~ 

XV!. l?~ <tlurch lSodet\lDarltietUiiß 
xvn. Gleise <J'Ofi SdUeaeuialuuugea 

XV!IL lFohmreifen (Or Omnibusse 
XIX.. lPamvcrboc rgetn § :14 Abs ~ nit ci 
xx. lEänbahnsuaßec . . 

X. AU,e.mdnes .• 

Die . Hatte- und Padtverbote nuf desn Straßen mal> 
öffendichem Verkehr sind zum Großteil im § 24 StVOI)' 
enthalten. Weitere Halte- und Parkveroote fanden zieb äm 
§ 46 Abz 4 lit e. in der EisbKrV.2) dem Kf(3) !Und deli' 
TankfahrzeugV.4) 

Die StVO selbst statuien generelle Ausnahmen 'lfon deBIl 
Halte- ·und· Pamverboten wie ~Qr Äntefaluuuge.'> !Ein. 
sawahneuge,<i) faluuuge deg öffendic:heaa Sichemeit$o 
dienstes."? fahn.euge deli' POSt- und Tdegrnphen'lfe8"<'laio 

Nng bzw'lfon Fahneugeo, die am Auftrag det l?Og~o und 

I) In eÜl Paragraph ohne Ceseu.eabeuichnung genannt, öst 
die S,VO !;emeint. 

2) § 16 Ab, 2 lit c EUbKzV. 
') § 9'J Abs 7 Kf-G. 
4) § lOe, d und c TankIahruugVö vgl auch die Ha,lte- und 

ParkvonduiIteo der. Rn 10nt, 10417, 104,H, nOSO), lOSOS, 
10~7 ADR. 

,) § 24 Abs 5. 
6) § 26 Abs 2. 
') § 26a Abs I. 

Tdegraphenlferwahung €ahren,O) fahrzeuge des Straßen. 
dienstes,O) der MUliaMuhr,IO) von bl.wfUr gehhehinden.e 
Penonen"} und schließlich fUr Taldfahneuge und Kfz­
Miecwagen.U) 

Xi. "BesIChiiderte8° Hahe· und JPndtverbo~ 

Das Halle- und Parkverbot nach § 24 Ahs n Bit a ist das 
Verbot der S,VO. welches von den lKrafcIahrem am 
meisten Qberueten wird. Eine "leb.aht von Strafverfahren 
wird nach dieser Gesettesstelle c:lurchgefuhn. 

lDie AnbringungU) des Veroouuichens "Halten und 
K'arkei1 verboten° on der rutei1 lForm04) uSt mit ~. n. n987 
nich& mehr &uil!ssig.U) Sind diese Verkehrsuichen bis ~118 
obigem Datum nicht ausgetauscht, a$~ eine l8estrafung 
wegen Oberuetung dieses Halte- und Parlwerbotes nicht 
möglich. 

Auslegungsschmerigkeiten bereiten die beim Halte­
\lind lParnvecboK angebrachten Zusautafein. Gem $ 24. 
Ab$' 1 a ist ein ~unes Halten zum Aus- und Einsteigen on 
einer Ladezone (F' Halten und Parken verboten. !lUSee· 

nommen lLadetätigkeit) eriaub(. Die Vero&"dnung einer 
lLade&Cne ßs~ um § 4) Abs H Bit c guegel(. Gilt § 24 'Abs 2 n 
auchlfGll" die ZwteUl2Otae? Diese üm. § 43 Ms n X eeregeite 
Zone ed"aUß iin 'OIe5endic:heü Punkten den lLadezonenbe­
~rin. fug n masore ad minus könnte ,eschlossen werdesa, 
daß § 24 Abz 2a auch ffQll" die zWteRb:one pt.8~ Durdn 
die versdlMooene Verordnu~~eiung I18I!Mll durch die. 
lNic:h~Wächtigulllg deti' ZumUzone iin § 2 ALs &. Z ~ ~. . 
I!lInd ila:& § ~ an aber deti' rg~enteä1ige S~puruu eheti'·­
ve~o o\bwohK (gerade dell" § 62 Abs 4 ~ Satz auf '1:" .. 
die Abs~ \l&Dd J des § S2llitn Z U'b v~~ i:.~~~;y. .. ,~,:"r~"~: . 

&1 ~ ll..adez.one he8'll"Uh~ -un~ecmcb~ :'-Aüff~~.~j·:~{·: :" 
mB~u1iJl ro~R des 1U'm.~an~ der Zwaawell oauggen~~~i.jh ,./ . 
!!Den W~til8keäg ~QIl" lLo$d'w.neugeCl w lO-w!g O'll[ Kom~~~;. :.' .. 
n...0 (I q._~~_ • • '," ·,,'.,-:,t t-l:".~· . 
WI!IMQlO!laS==gen. . : ... ~., · •. :. .. ·t.;i~'~j:c.. ~ 

Dßeg@ aU\d ß~ § 2 Z <& KlFG wahlweise &481l' l?ell'5Onega;;· ,i 
lO&w (3GteKbeföi1'delNng bestimm(. Bei der Bestimmung ':~ 
&Ur GQteroefö~&1g sind sie eindeutig ab Wtfahmeug 
Illach § l &s n Z ~ ·anzusehen.lll) Bei der Auslegung delf 
lLadet2\clgkci~ ns des § 2 Abs H Z 27 und des § 62 komm~ ez 
nmmell" wiedu·&l\!l Schmerigkeiten. Nach dem Iltiazesn 
Cesetu$Wordau~ !gilt die »O-Mmuten-Grenu ~Ur daz 
Haitea im JRanmen einer Ladet!!tigkeüt nicht. 19) Die· 

0) § 26a Abs 4. 
0) § 27 Abs I. 
0G) §V Abs). 
01) § ~b Abs n iie a und Abt 2 iie a. 

• 0l) § 23 ALs )a. 

OJ) &&oa;lidt J:Wndmac;buog des Hnlwo und Klmubows ß 

Gllönbul!(u, öUeawche Sid!etbcie R984/9, 83. 
84) 'Weg das V~uichefl olPnrl1.en ~~o I\!n& in d~ 

lRnod "Hallen <:tenx,teaO /Xesduiebtn. 
1$) Vgl An. 11 Abs 2 der 6. StVONoII. 
1<1) So auch Benes, MCA StVO, Anm 23 zu § 52. 
I') Vgl Benu aaO Anm 24 zu § S2. - Benes zahle die 

Kombinationsltnlftwagen nicht w den Lanfahruugen in Anleh. 
nung llJI die EB S9. In Anm 23 zu § 52 veruiu Bencs den 
gegenteil~en Standpunkt! 

16) So auch der VwGH in seinen E 7.12. 1904,04/02/\)160, 
10.10. 1911S, ZfVB t98613/135J, ~o er lediglich ausspricht, daß 
PKW !u:ine unlahrleuge sind und ein KKW 1I1s wtfahneug 
a;ilt - E 29.6.1984. ÖJZ 1985/tO. 

19) V<YGH 6. l. 1981 ZfVB 19ß2IJ/901 = ZVR 1982/383. 

'. 

I 
I 
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